
glied als „ le ich tfertig“ . Von nun an w urden gegen die Vorschläge des 
B ürgerm eisters keine E inw endungen m ehr erhoben. Etw a zwei D ritte l 
der als ungültig ausgesondert gewesenen Stim m zettel w urden von ihm 
zu gültigen Stim m en fü r die K andidatenliste e rk lä rt und das festgestellte 
Ergebnis insoweit um geändert. Es handelte  sich h ierbei insbesondere um 
durchkreuzte, durchstrichene und m it „N ein“ beschriftete  S tim m zettel. 
Als ungültig blieben lediglich noch solche S tim m zettel zurück, die durch
kreuzt w aren und außerdem  ein „N ein“ enthielten , oder auf denen so
wohl jeder einzelne K andidat als auch der Zusatz ausgestrichen wor
den war.

Berlin, den 22. O ktober 1954 v. g. u.

gez. U nterschrift gez. U nterschrift

*

Es erscheint . . . . ,  z. Z. in W estberlin, und gibt folgendes an:

(Namen und Anschrift sind aus Sicherheitsgründen weggelassen.)

Ich war B ürgerm eister im B e z i rk ......... und habe in dieser Eigenschaft
als W ahlleiter der Gemeinde die sogenannten Volkswahlen am 17. Ok
tober 1954 durchführen  müssen. Neben dem im G esetzblatt verö ffen t
lichten Gesetz über die W ahlen und der ebenfalls im G esetzblatt ver
öffentlichen D urchführungsbestim m ung sind uns innerdienstliche An
weisungen nu r allgem einer A rt übergeben worden. Säm tliche W ahlleiter 
unseres K reises w urden jedoch am 16. O ktober 1954 in  die K reisstad t 
zu einer besonderen Versam m lung zusam m engerufen. H ier gab uns der 
W ahlleiter des K reises, der V orsitzende des Rates des K reises, fü r die 
D urchführung der W ahl und insbesondere fü r die Auszählung der 
Stimmen folgende Anweisung:

1. Als ungültige oder als Gegenstim m en sind nu r solche Stim m zettel 
zu zählen, auf denen jeder einzelne K andidat ausgestrichen ist, 
einschließlich des un ten  stehenden Zusatzes „und die übrigen am t
lich bekanntgem achten K andidaten“ , oder wo ein anderer als der 
am tliche Stim m zettel eingew orfen ist.

2. Als gültig sind auch diejenigen Stim m zettel zu zählen, die
a) völlig durchkreuzt w orden sind;
b) Bem erkungen jedw eder A rt en thalten ;
c) V erm erke „ungültig“ oder „N ein“ tragen.
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